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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite 
  

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Mohammad Froue Deen, Burgstr. 3, 
52222 Stolberg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006229592/30 am 09.09.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 09.09.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.09.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Timo Wiek, Heinrichstr. 52, 45470 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.006232024/30 am 15.09.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 15.09.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 06.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Ervin Hatija, Ruprechtstr. 3, 46049 
Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006228689/44 am 05.10.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Vincenzo Polito, Mellinghofer Str. 48, 
45473 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005196239/65 am 07.10.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 07.10.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Arzu Gök, Meißelstr. 23 a, 45476 Mül-
heim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005199012/45 am 15.09.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist 
oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 15.09.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.09.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Claudia Henning, Bernhard-
Feilchenfeld-Str. 7, Wnr. 405, 50969 Köln, unter 
dem Aktenzeichen 32-32.4.000856122/29 am 
10.08.2016 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.09.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B e c k e r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
eines Grundsteuerbescheides 

 
Die Abschrift der Pfändungs- und Überweisungs-
verfügung vom 27.09.2016 kann nicht zugestellt 
werden, da die aktuelle Anschrift von Brigitte 
Scheer lt. Meldeauskunft der Kommune Borken 
vom 07.09.2016 unbekannt ist. Die letzte be-
kannte Adresse von Frau Scheer laurtet: Mühl-
engrund 18, 46325 Borken. 
 
Die Abschrift der Pfändungs- und Überweisungs-
verfügung vom 27.09.2016 wird deshalb hier-
durch gemäß § 1 in Verbindung mit § 10 des 
Landeszustellungsgesetzes öffentlich zugestellt. 
Der Bescheid kann von der Betroffenen im Rat-
haus, Am Rathaus 1, Zentrales Finanzmanage-
ment, Abt. Gemeindesteuern, 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Zimmer B.201, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.09.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B e c k m a n n 
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Öffentliche Zustellung eines Haftungsbescheides 
 
Der Haftungsbescheid vom 31.08.2016 mit dem 
Aktenzeichen 24-5/2159054000007 für Oleg 
Knysh, zuletzt wohnhaft Hauskampstr. 58 in 
45476 Mülheim an der Ruhr, kann nicht zuge-
stellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Steu-
erpflichtigen nicht zu ermitteln ist. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 
zugestellt. Dieser kann von dem Betroffenen 
beim Amt 24/ Fachbereich Finanzen, Team Ge-
meindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim 
an der Ruhr, Zimmer B. 92, eingesehen werden. 
 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 06.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung einer  
Sicherstellungsmitteilung 

 
Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Sicherstellungsmitteilung kann nicht zu-
gestellt werden, da der Wohnsitz des Empfängers 
nicht bekannt ist: 
 
Stefan Wüstenhagen, geb.: 16.01.1971 in Mül-
heim an der Ruhr, zuletzt gemeldet in 45130 Es-
sen, Dorotheenstr. 2; AZ 32-13.14.03.385/16, 
Datum der Ordnungsverfügung: 21.09.2016. 
 
Die Sicherstellungsmitteilung vom 21.09.2016 
wird hiermit nach § 15 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 03.07.1952 (BGBl. I, S. 379) 
öffentlich zugestellt. 
Die Sicherstellungmitteilung vom 21.09.2016 
kann beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt, Am Rathaus 1, Zim-
mer C.303, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.09.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 O e s t e r w i n d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unanfechtbarkeit eines Umlegungsbeschlusses 
 

Der Umlegungsbeschluss vom 26.08.2016 - Ordn.-Nr.: I16/1 und 5 - des Umlegungsausschusses der 
Stadt Mülheim an der Ruhr gemäß § 76 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zz. gültigen Fassung über 
die Grundstücke  mit der Katasterbezeichnung: 
 
Gemarkung: Saarn Flur: 45 Flurstück Nr.: 311, 

 Flur: 51 Flurstücke Nr.: 133, 135, 157, 158 und 934. 
ist gemäß § 71 BauGB am 01.09.2016 unanfechtbar geworden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 72 BauGB der 
bisherige Rechtszustand durch den im o.a. Beschluss vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Be-
kanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
oder Grundstücksteile ein. 

 
 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 05.10.2016 
 
 Umlegungsausschuss der Stadt 
       Mülheim an der Ruhr 

Der Vorsitzende 
 
       W i t t 
 
 
 
 

Unanfechtbarkeit eines Umlegungsbeschlusses 
 

Der Umlegungsbeschluss vom 26.08.2016 - Ordn.-Nr.: U17-C/7 - des Umlegungsausschusses der Stadt 
Mülheim an der Ruhr gemäß § 76 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung über die 
Grundstücke Gracht und Honigsberger Straße ohne Hausnummer mit der Katasterbezeichnung: 
 
Gemarkung: Heißen Flur: 2 Flurstücke Nr.: 343 und 1061, 
 
ist gemäß § 71 BauGB am 30.09.2016 unanfechtbar geworden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 72 BauGB der 
bisherige Rechtszustand durch den im o.a. Beschluss vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Be-
kanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
oder Grundstücksteile ein. 

 
 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 04.10.2016 
  
 Umlegungsausschuss der Stadt 
 Mülheim an der Ruhr 
 Der Vorsitzende 
 
  W i t t 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

 Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 

 Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Kölner Straße – I 19a“ 
 

 Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Kölner Straße/Erzweg – I 

19“ 

 
vom 11.10.2016 

 
 

I 
 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Pho-

tovoltaikanlage Kölner Straße – I 19a; der Bereich ist in dem zur Vorlage gehörenden Einleitungsplan (An-

lage 2) gekennzeichnet. 

 

 

Der Planungsausschuss beschließt weiterhin, den Einleitungsbeschluss des Bebauungsplanes „Kölner Stra-

ße/Erzweg – I 19“ vom 06.07.2010 (Drucksache Nr.: V 10/0402-01) aufzuheben. Der Bereich ist in dem 

zur Vorlage gehörenden Plan (Anlage 3) dargestellt. 

 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erarbeiteten Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss zum Auslegungsbe-

schluss vorzulegen. 

 

 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des vorgesehenen Bebauungsplanes ist 

gemäß § 15 BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das 

Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 
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II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des aufgehobenen Bebauungsplanes „Kölner Straße/Erzweg – I 19“ ist 

dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen. 

Der Einleitungsplan des Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Kölner Straße – I 19a“ wird unter Darle-

gung der Planungsziele in der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung veröffentlicht. 
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III 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungs-

verordnung (BekanntmVO), öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) diese Beschlüsse sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat die Beschlüsse des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und da-

bei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 
 U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung für den 

Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Kölner Straße – I 19a“ 

 

I 
 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, bei der Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) für den Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Kölner 

Straße – I 19a“ folgende in Zeichnung und Text angegebenen allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

öffentlich darzulegen: 

 

 
 
 

 Anstoßwirkung zur Sanierung der massiven Boden- und Grundwasserverunreinigungen des ehe-

maligen Erzbergwerks “Neu Diepenbrock III” mittels einer Oberflächenabdichtung, und Schutz- 

und Beschränkungsmaßnahmen für den übrigen Teil des Plangebiets 

 weitestgehender Schutz der dort vorgefundenen Vorkommen schwermetalltoleranter Arten in der 

Moos- und Flechtenschicht außerhalb der Abdichtungsfläche und 

 planungsrechtliche Sicherung einer neuen Grundstücksnutzung aus dem Bereich der Energiewirt-

schaft (hier: Sicherung der Verwendung erneuerbarer Energien) – Sonstiges Sondergebiet (SO) 

Freiflächen-Photovoltaik 
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II 
 

Aushang und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Zeichnung und Text über die allgemeinen Ziele und Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-

nung werden in der Zeit vom 02.11.2016 bis einschließlich 30.11.2016 

im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung ausgehängt. 

 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit stehen 

 

montags bis mittwochs: von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags:   von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie 

freitags:   von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Dienstkräfte des Amtes für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung im Technischen Rathaus, 

Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage – linke Flurseite, zur Verfügung. 

 

Bis zum Ende der Frist können Einzelgespräche geführt und etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorge-

tragen werden. 

Bei Bedarf können unter der Telefonnummer 0208 / 455 – 6138/6106 (Frau Tuschen/Herr Triesch) weite-

re Termine vereinbart werden. 

 

Schriftliche Äußerungen können bis zum Ende des für die Anhörung festgelegten Zeitraumes an den Ober-

bürgermeister (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet werden. 

 

Nähere Einzelheiten zur Planung können ab dem 02.11.2016 auch im Internet unter www.muelheim-

ruhr.de abgerufen werden. 

 
 
        Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 
         
        Der Oberbürgermeister 
         
        U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den  

Bebauungsplan „Mellinghofer Straße – B 4“ 

 
 

vom 11.10.2016 
 
 
 

I 
 
Der Rat der Stadt hat am 22.09.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Mellinghofer Straße – B 4“ vom 10.12.1992 beschlossen. 

 

 

 

II 

 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Industriegebiet Friedrich-Ebert-Straße (ehem. Rheinstahlgelände – P 7)“ 

 
 

vom 10.10.2016 
 
 
 

I 
 
Der Rat der Stadt hat am 22.09.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Industriegebiet Friedrich-Ebert-Straße (ehem. Rheinstahlgelände – P 7)“ vom 30.05.1986 beschlossen. 

 
 

 

II 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 10.10.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den  

Bebauungsplan „Lintorfer Straße/Fliednerstraße – K 10“ 

 
 

vom 11.10.2016 
 
 
 

I 
 
Der Rat der Stadt hat am 22.09.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für den Bebauungsplan 

„Lintorfer Straße/Fliednerstraße – K 10“ vom 12.03.1987 beschlossen. 

 

 

 

II 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Aufhebung des Einleitungs- und des Auslegungsbeschlusses für den  

Bebauungsplan „Friedrich-Ebert-Straße/Aktienstraße – Inn 4“ 

 
 

vom 11.10.2016 
 
 
 

I 
 
Der Rat der Stadt hat am 22.09.2016 die Aufhebung des Einleitungsbeschlusses vom 15.03.1963 und des 

Auslegungsbeschlusses vom 28.07.1964 für den Bebauungsplan  „Friedrich-Ebert-Straße/Aktienstraße – 

Inn 4“ beschlossen. 

 

 

II 
 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Beschlusses ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu ent-

nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504



 

 

505



 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in Verbindung mit § 52 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW.2015 S. 496) und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntma-

chungsverordnung (BekanntmVO), öffentlich bekanntgemacht. 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) beim Zustandekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt vorher beanstandet oder 

 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

  Mülheim an der Ruhr, den 11.10.2016 

  Der Oberbürgermeister 

  U l r i c h  S c h o l t e n 
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Bekanntmachung 

über die Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen, 

Brücken und Grünanlagen 

 

 
 
Die Bezirksvertretung 2 hat in ihrer Sitzung am 12.09.2016 beschlossen, die in der Anlage gekennzeich-

nete Privatstraße zwischen Oberheidstraße und Beecker Hof in 

 
„ Beecker Hof Allee “ 

 
 
zu benennen. 
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